
SLP-Hausratschutz

Brand / Blitzschlag / Explosion / Implosion

Nutzwärmeschäden ✔

Schäden infolge Verpuffung, Überschalldruckwellen ✔

Schmor- oder Sengschäden ✔

Rauch- oder Rußschäden ✔

Schäden infolge Überspannung durch Blitz 20 % der VS

Schäden an Gefrier- und Kühlgut infolge Netzausfall ✔

Schäden durch Kurzschluss und Stromschwankungen ✔

Schäden durch innere Unruhen, Streik und Aussperrung ✔

Implosion ✔

Explosionsschäden durch Kampfmittel aus beendeten Kriegen ✔

Anprall von Luftfahrzeugen oder unbemannten Flugkörpern ✔

Anprall von Schienen- oder Straßenfahrzeugen ✔

Anprall von Wasserfahrzeugen ✔

Einbruchdiebstahl / Diebstahl

Telefonmissbrauch nach Einbruch bis 500 €

Raub von Sachen, deren Heranschaffung erpresst wurde ✔

Vandalismusschäden auch wenn sich der Dieb eingeschlichen hatte ✔

Vandalismusschäden auch bei Beraubung innerhalb der Wohnung ✔

Trickdiebstahl innerhalb der Wohnung bis 500 €

Diebstahl von Wäsche und Kleidung auf dem Grundstück  2 % der VS

Diebstahl von Gartenmöbeln und -geräten  2 % der VS

Diebstahl von Skulpturen und sonstigem Garteninventar 2 % der VS

Diebstahl von Waschmaschinen, Trockner 2 % der VS

Diebstahl von Kinderspiel- und Sportgeräten 2 % der VS

Diebstahl von Kinderwagen und Rollstühlen 2 % der VS

Diebstahl von Gehhilfen 2 % der VS

Diebstahl aus Krankenhaus- u. Kurbettzimmern (Bargeld u. Wertsachen begrenzt auf 500 €) bis 1.000 €

Diebstahl aus verschlossenen Schiffskabinen und Schlafwagenabteilen 2 % der VS

Diebstahl aus verschlossenen Innenräumen von Wasserfahrzeugen 2 % der VS

Diebstahl aus Kfz 2 % der VS

Fahrraddiebstahl gegen Zuschlag
9 gilt auch für Fahrradanhänger ✔

Leitungswasser

Bruchschäden von innenliegenden Regenwasserableitungs- und Lüftungsrohren ✔

Wasseraustritt aus Wasserlösch-, Berieselungs- und Regenwassernutzungsanlagen ✔

Wasseraustritt aus Wasserbetten und Aquarien ✔

Wasseraustritt aus Zimmerbrunnen und Wassersäulen ✔

Wasseraustritt aus innenliegenden Regenrohren und Regenwassernutzungsanlagen ✔

Wasserverlust ✔

Sturm

Sturm gilt bereits ab einer Windstärke von 7 Beaufort ✔

versicherte Sachen / Versicherungsort

Aufsitzrasenmäher, Krankenfahrstühle, Go-Karts und Spielfahrzeuge ✔

eigene Arbeitsgeräte am Arbeitsplatz bis 1.000 €

gewerblich genutzte Räume bis 10.000 €

Sachen in vermieteten Einliegerwohnungen ✔

technische und optische Sicherungsanlagen auf dem Grundstück ✔

vom Mieter in das Gebäude eingebrachte Sachen ✔

vom Wohnungseigentümer in das Gebäude eingebrachte Sachen ✔

Kleintiere ✔

Sachen in privat genutzten Garagen innerhalb des Wohnortes (politische Gemeinde) ✔

Vorsorgeschutz bei Wohnungswechsel bis 2 Monate
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versicherte Kosten

Nässeschäden an Bodenbelägen, Tapeten etc. von Eigentums- / Mietwohnungen ✔

Nässeschäden sind auch bei gemieteten EFH versichert ✔

auch Schäden an behindertengerechten Einbauten werden ersetzt bis 2.500 €
Höchstdauer für Bewachungsmaßnahmen 48 Stunden
Kosten für Schloßänderungen ✔

Höchstdauer für Lagerkosten bei Unbewohnbarkeit der Wohnung 180 Tage
Höchstdauer für Hotelkosten bei Unbewohnbarkeit der Wohnung 180 Tage
9 Tageshöchstsatz für Hotelkosten 2 ‰ der VS
Umzugskosten bei Unbenutzbarkeit der Wohnung 2 % der VS
Haustierunterbringungskosten bei Unbenutzbarkeit der Wohnung 1 % der VS
Tierarztkosten nach Versicherungsfall 1 % der VS
Kleinvieh-, Futter- und Streuvorräte 1 % der VS
Fahrtkosten bei Urlaubsabbruch wegen Schäden ab 5.000 € bis 2.500 €
9 Kostenübernahme auch für mitreisende Angehörige des VN-Haushalts ✔

9 Mindest- und Höchstdauer der Urlaubsreise 4 Tage – 6 Wochen
9 Kostenübernahme auch bei Abbruch einer Dienstreise ✔

Kosten für Wiederherstellung von Daten und Programmen bis 1.000 €
Reparaturkosten für Gebäudebeschädigungen nach ED ✔

Reparaturkosten für prov. Maßnahmen ✔

Mehrkosten durch Preissteigerungen und Technologiefortschritt bis 2.500 €
Kostenerstattung über die Versicherungssumme hinaus 10 %
Kostenübernahme für Sachverständigenverfahren zu 80 %
9 gültig ab einer Schadenhöhe von 10.000 €
9 Übernahme des Kundenanteils an Sachverständigenkosten bis 5.000 €

Außenversicherung

mitversichert sind außerhalb der Wohnung befindliche Sachen bis zu 6 Monate
Außenschutz für Berufs-, Studien- oder Urlaubsaufenthalte bis 12 Monate ✔ Wehr-/ Zivildienst
die Außenversicherung gilt bis % der Versicherungssumme 15 %
9 Höchstschadenbetrag zur Außenversicherung bis 15.000 €

Wertsachen

Gesamt-Entschädigungsgrenze für Wertsachen = % der Versicherungssumme 30 %
Gesamt-Entschädigungsgrenze für dauernd in Bankschließfächern aufbewahrte Sachen 20 %
9 gilt auch für Pelze, Teppiche, Kunst, Antiquitäten ✔

Entschädigungsgrenze außerhalb von Wertschutzschränken
9 Bargeld und Beträge auf Geldkarten bis 1.000 €
9 Urkunden, Sparbücher, Wertpapiere bis 5.000 €
9 Schmucksachen, Gold, Medaillen, etc. bis 20.000 €

Obliegenheiten

keine Anzeige bei Gerüststellung ✔

keine Anzeige, wenn Wohnung bis zu ....... Tagen unbewohnt ist 120 Tage
Einschluss Versehensklausel ✔

sonstiges

100%-Leistung bei grob fahrlässig verursachten Schäden bis 5.000 €
Home-Service* ✔

Neuwertentschädigung ✔

Unterversicherungsverzicht ab 700 €/m2 ✔

die Versicherungssumme erhöht sich um einen Vorsorgebetrag von 10 %
Sonderkündigungsrecht bei Arbeitslosigkeit ✔

Leistungsverbesserungen gelten automatisch ✔

Leistungsgarantie gegenüber den GDV-Musterbedingungen ✔

die Bedingungen erfüllen die Mindeststandards des Arbeitskreises „Beratungsprozesse“ ✔

Elementarschäden gegen Zuschlag
9 Überschwemmung, witterungsbedingter Rückstau
9 Ausuferung von Gewässern
9 Erdbeben, Erdsenkungen, Erdrutsch
9 Schneedruck, Lawinen
9 Vulkanausbruch

Gebäude- und Mobiliarverglasung gegen Zuschlag
9 inkl. Glaskeramik-Kochfeldern

Reisegepäck gegen Zuschlag
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optional und gegen Mehrbeitrag sind folgende Leistungen im Sorglospaket Prima enthalten:

Brand / Blitzschlag / Explosion / Implosion

Erhöhung von Schäden infolge Überspannung durch Blitz 50 % der VS

Einbruchdiebstahl / Diebstahl

Einschluss von Scheck- und Kreditkartenmissbrauch bis 100 €

Erhöhung von Diebstahl von Waschmaschinen, Trocknern bis zur VS ✔

Einschluss von „Diebstahl aus Kfz“ gilt auch für Anhänger und Dachboxen ✔

Leitungswasser

Einschluss von Bruchschäden von innenliegenden Gasrohren ✔

Einschluss von Austausch von Armaturen im Bereich der Rohrbruchstelle bis 500 €

Einschluss von Austritt von flüssigen oder gasförmigen Stoffen aus innenliegenden Lüftungs- und Gasrohren ✔

Einschluss von Gasverlust bis 500 €

versicherte Sachen / Versicherungsort

Erhöhung von Arbeitsgeräten am Arbeitsplatz bis 2.000 €

versicherte Kosten

Erhöhung des Tageshöchstsatzes für Hotelkosten 3 ‰ der VS

Einschluss der Kostenübernahme, falls Miete trotz Unbewohnbarkeit weitergezahlt werden muss (max. 3 Monatsmieten) bis 1.500 €
Erhöhung der Übernahme des Kundenanteils an Sachverständigenkosten bis 10.000 €

Außenversicherung

Erhöhung der Versicherungssumme für die Außenversicherung auf 25 %

9 kein Höchstschadenbetrag zur Außenversicherung ✔

Wertsachen

Erhöhung der Gesamt-Entschädigungsgrenze für Wertsachen = % der Versicherungssumme 35 % 

Erhöhung der Gesamt-Entschädigungsgrenze für dauernd in Bankschließfächern aufbewahrte Sachen 30 %

Erhöhung der Entschädigungsgrenze außerhalb von Wertschutzschränken

9 Bargeld und Beträge auf Geldkarten bis 1.500 €

9 Urkunden, Sparbücher, Wertpapiere bis 7.500 €

9 Schmucksachen, Gold, Medaillen, etc. bis 25.000 €

sonstiges

Erhöhung von 100%-Leistung bei grob fahrlässig verursachten Schäden bis 10.000 €

Erhöhung der Versicherungssumme um einen Vorsorgebetrag von 20 %

Einschluss von Transportmittelunfall bis 250 €

Einschluss von Schäden an Wäsche durch defekte Waschmaschine bis 250 €

Einschluss von Vorsorgeschutz bei Hausstandsgründung von Kindern bis 6 Monate 25 % der VS

Einschluss von Konditions-Differenz-Deckung ✔

✔ = versichert, – = nicht versichert, VS = Versicherungssumme
* Die telefonische Hotline steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Sie bekommen hier jede erdenkliche Hilfe, z. B. bei Wasserrohrbruch,
Brand, Dachabdeckungen usw.

Die Leistungsbeschreibungen sind stark verkürzt wiedergegeben. Die rechtsverbindliche Beschreibung des Versicherungs-

schutzes ergibt sich ausschließlich aus den im Versicherungsschein dokumentierten Leistungen sowie aus den vereinbarten

Versicherungsbedingungen.

PRIMA Sorglospaket


